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1.	 Kraftloserklärung

Nachruf
Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter

Herrn Hans Heilmann
der im Alter von 79 Jahren verstorben ist.

Herr Heilmann wurde am 10.04.1967 als Mitarbeiter im Bereich Straßenbau für den Tiefbauhof des 
Landkreises Forchheim eingestellt. Am 27.11.1968 legte er erfolgreich die Prüfung zum Straßenwärter ab. 

Mit Ablauf des 30.09.2002 ging Herr Heilmann in den wohlverdienten Ruhestand.
Herr Heilmann war ein äußerst zuverlässiger und engagierter Mitarbeiter, der sich sowohl bei Vorgesetz-
ten als auch bei Kollegen größter Wertschätzung und Beliebtheit erfreute. Er hat sich zudem im Perso-

nalrat für die Interessen seiner Kolleginnen und Kollegen engagiert.
Wir danken dem Verstorbenen für seine langjährigen treuen Dienste und werden ihm

stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Forchheim, 14.04.2020

Landratsamt		  für den Personalrat
Dr. Hermann Ulm		  Klaus Ponner
Landrat		  Personalratsvorsitzender

1. 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schrift-
licher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen ent-
nehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Allgemeiner Hinweis:

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
im Landratsamt Forchheim, Fachbereich öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, Zimmer Nr. 332, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, 
aus. Sie kann während der allgemeinen Öffnungszeiten des Land-
ratsamtes Forchheim eingesehen werden.

gez.

Becher

Regierungsdirektorin

3. 

Einwohnerzahlen am 31.12.2019

Gemeinde		  Einwohner

Dormitz	 	     2 059

Ebermannstadt, Stadt		      6 978

Effeltrich		      2 550

Eggolsheim, Markt	 	     6 587

Egloffstein, Markt	 	     2 061

Forchheim, Große Kreisstadt		   32 260

2. 

Allgemeinverfügung

des Landratsamtes Forchheim über die Verwendung von 
Nachtsichttechnik zur Bejagung von Schwarzwild sowie 

Widerruf diesbezüglich bereits erteilter Ausnahmegenehmi-
gungen und waffenrechtlicher Beauftragungen 

vom 17.06.2020

Aufgrund des Art. 29 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Jagdgesetzes 
(BayJG) in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a 
des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) erlässt das Landratsamt Forch-
heim  folgende Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfü-
gung:

I.	 In Einschränkung des Verbots des § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe  
	 a BJagdG ist es im Rahmen der geltenden rechtlichen Vorschrif- 
	 ten Inhabern eines gültigen Jagdscheins im Sinne von §  
	 15 Abs. 2 BJagdG gestattet, 

•	 künstliche Lichtquellen,

•	 Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels und

•	 Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische  
	 Verstärkung besitzen, wobei ausschließlich die waffenrechtlich  
	 gem. § 40 Abs. 3 Satz 4 WaffG zulässigen Nachtsichtvorsätze  
	 und Nachtsichtaufsätze erfasst sind,

	 sowohl in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe als auch ohne  
	 Verbindung zu einer Jagdlangwaffe im Landkreis Forchheim  
	 für die Bejagung von ausschließlich Schwarzwild einschließlich  
	 des Ein- und Anschießens im Jagdrevier zu verwenden.

II.	 Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Wi- 
	 derrufs. 

III.  Diese Allgemeinverfügung ersetzt alle bisher von der Unteren  
	 Jagdbehörde des Landratsamtes Forchheim erteilten jagdrecht- 
	 lichen Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung der unter Nr.  
	 I dieser Allgemeinverfügung genannten Nachtsichttechnik bei  
	 der Schwarzwildbejagung. Mit Inkrafttreten dieser Allgemein- 
	 verfügung werden diese bisher im Einzelfall erteilten jagdrecht- 
	 lichen Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung von „Dual- 
	 use“-Nachtsichtvorsatzgeräten in Verbindung mit dem Zielhilfs- 
	 mittel einer Jagdlangwaffe und IR-Strahler bei der Jagd auf  
	 Schwarzwild sowie die nach § 40 Abs. 2 des Waffengesetzes  
	 (WaffG) bisher erteilten waffenrechtlichen Beauftragungen zur  
	 Reduzierung der Schwarzwildpopulation für die Zukunft wi- 
	 derrufen.

IV.	Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekanntma- 
	 chung im Amtsblatt des Landkreises Forchheim in Kraft.

Hinweis:

Die Verwendung der oben genannten Technik auf Schießständen ist 
für Jäger ohne jagdrechtliche Genehmigung zulässig. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth erhoben werden. Die 
Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. Die Anschrift lautet:
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Gößweinstein, Markt	 	     4 044

Gräfenberg, Stadt		      4 152

Hallerndorf		      4 202

Hausen		      3 792

Heroldsbach		      5 061

Hetzles		      1 350

Hiltpoltstein, Markt	 	     1 542

Igensdorf, Markt	 	     5 084

Kirchehrenbach		      2 208

Kleinsendelbach		      1 459

Kunreuth		      1 429

Langensendelbach		      3 124

Leutenbach		      1 662

Neunkirchen a.Br., Markt	 	     8 121

Obertrubach		      2 211

Pinzberg		      1 970

Poxdorf		      1 494

Pretzfeld, Markt	 	     2 356

Unterleinleiter		      1 192

Weilersbach		      1 997

Weißenohe		      1 171

Wiesenthau		      1 607

Wiesenttal, Markt	 	     2 480

insgesamt		  116 203

Das Verzeichnis enthält die auf Basis Zensus 2011 fortgeschriebe-
nen Einwohnerzahlen zum Stand 31. Dezember 2019.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwohnerzahl am 31. De-
zember 2019 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, 
Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bayerische Durchführungs-
verordnung Finanzausgleichsgesetz - FAGDV) vom 19. Juli 2002 
(GVBl. S.  418, BayRS 605-10-F), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 29. April 2020 (GVBl. S. 270), auch für die Berechnung 
der Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen nach Art. 7 (Kopfbe-
träge) und 9 BayFAG, der Investitionspauschalen nach Art. 12 Bay-
FAG, der Zuweisungen nach Art. 15 BayFAG, der Krankenhausum-
lage nach Art. 10b Abs. 2 BayFAG sowie für die Ermittlung von 
Durchschnittszahlen je Einwohner für das Haushaltsjahr 2021 (Fi-
nanzausgleichsjahr) maßgebend ist.

Weiterhin können die Einwohnerzahlen regelmäßig auf der Daten-
bank Genesis Online des Bayerischen Landesamtes für Statistik 
unter folgendem Link 

https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?sequenz=Tabe
lleErgebnis&selectionname=12411-009r&zeitscheiben=1&regiona
lmerkmal=GEMEIN&regionalschluessel=*  

abgerufen werden.

Forchheim, 22.06.2020

Landratsamt

Dr. Ulm

Landrat

4. 

5.

Der Landkreis Forchheim sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt: 

• eine/n Verkehrsplaner/in (m/w/d) für den Fachbereich ÖPNV 

• eine/n IT-Systemadministrator/-in (m/w/d) für die  
EDV-Abteilung als Projektleiter für die Umsetzung  
des „DigitalPakts Schule“

• zwei Mitarbeiter/innen (m/w/d) für das Entsorgungs-
zentrum Gosberg in Vollzeit. Voraussetzung hierfür ist die 
Führerscheinklasse CE, eine abgeschlossene handwerkliche  
Berufsausbildung wäre wünschenswert.

Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, die 
Bestandteil dieser Stellenausschreibungen sind, finden Sie auf unserer 
Homepage unter:
www.landkreis-forchheim.de/karriere

Der Landkreis Forchheim sucht zum 01.01.2021 eine/n 
Mitarbeiter/in (m/w/d) als

 Kulturreferenten/in und
Leiter/in des Amtes für Kultur, 

Volkshochschule, Sport

Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, 
die Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden Sie auf unserer 
Homepage unter:
www.landkreis-forchheim.de/karriere
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den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der Marloffsteiner 
Gruppe“. Er ist Körperschaft des öffentlichen Rechts.

6.
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den örtlichen Bedarf nach einer derartigen Verwertungsmöglich-
keit Rechnung getragen. Die Verfüllmenge soll dabei insgesamt auf 
max. 150.000 t/a begrenzt werden. Die bisher gültige immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für den Steinbruchbetrieb sieht kei-
ne Begrenzung der jährlichen Verfüllmenge vor. Neben Bodenaus-
haub dürfen künftig auch rein mineralischer, vorsortierter Bauschutt 
sowie Gleisschotter als Fremdmaterial verfüllt werden (mit einem 
Anteil von max. 1/3  der jährlichen Verfüllmenge).

Die beantragte Maßnahme unter lfd. Nr. 3.) wurde bereits umge-
setzt. Auf dem Grundstück wurden Betriebswege und ein Lärm-
schutzwall (aus Aufschüttungen) errichtet. Lediglich eine Fläche 
von ca. 600 m2 wurde zur Kalksteingewinnung abgebaut.

Das Vorhaben bedarf nach § 16 Abs. 1 BImSchG i. V. m. § 1 Abs. 1 
und Nr. 2.1.1 des Anhangs der 4. Verordnung zur Durchführung des 
BImSchG (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. 
BImSchV) der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gem. § 13 
BImSchG andere das Vorhaben betreffende behördliche Entschei-
dungen mit ein, nicht jedoch etwaige wasserrechtliche Erlaubnisse 
und Bewilligungen nach den §§ 7 und 8 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG).

Das Genehmigungsverfahren wird nach § 10 BImSchG i. V. m. § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) der 4. BImSchV in einem förmlichen Verfah-
ren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Änderungsvorhaben i. S. 
v. § 2 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a UVPG. Da für die von dem Vorhaben 
betroffenen Steinbruchflächen (außer Grundstück Fl.Nr. 634, Ge-
markung Guttenburg) bereits im Rahmen des 1992 von der Regie-
rung von Oberfranken durchgeführten Raumordnungsverfahrens 
sowie bei der letzten, im Jahr 2006 genehmigten Steinbrucherwei-
terung (um 20,1 ha) eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
durchgeführt wurde, beurteilt sich die UVP-Pflicht im vorliegen-
den Fall nach § 9 Abs. 1 UVPG. 

Mit den jetzt geplanten bzw. beantragten Änderungen ist nur eine 
geringfügige Erweiterung der genehmigten Steinbruchflächen ver-
bunden (um ca. 0,46 ha). Die Größenwerte für eine unbedingte 
UVP-Pflicht gem. § 6 UVPG i. V. m. Nr. 2.1.1 der Anlage 1 zum 
UVPG (25 ha) werden somit deutlich unterschritten. Eine Pflicht 
zur Durchführung einer UVP gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UVPG 
besteht deshalb nicht.

Das Landratsamt Forchheim hat daher gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 und Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG für das Vorhaben eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt, um festzustellen, 
ob für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) nach den Vorschriften des 
UVPG besteht oder nicht. 

In die Vorprüfung wurden auch die im Verfahren vorliegenden 
Fach- bzw. Sachverständigengutachten zur hydrogeologischen Situ-
ation im Steinbruch (Standortbeurteilung Ing.-Büro heka technik 
GmbH, Pegnitz, vom 18.07.2017) und zum Lärmschutz (Immissi-
onsprognose LGA Immissionsschutz- und Arbeitsschutz GmbH, 
Nürnberg, vom 11.03.2019) sowie die eingegangenen Stellungnah-
men der am Verfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange und 
Fachbehörden einbezogen.

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach und die Untere Naturschutzbe-
hörde am Landratsamt Forchheim haben dem Vorhaben aus Sicht 
des Gewässerschutzes sowie des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zugestimmt und die Erforderlichkeit einer UVP je-
weils verneint. Auch die anderen am Verfahren beteiligten Träger 

7.

Landratsamt Forchheim
-Dienststelle Ebermannstadt-
Fachbereich Umweltschutz, Abfallrecht 
Az.: 44-1705.04-5

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);

Genehmigungsverfahren gem. § 16 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) für wesentliche Änderungen des Kalkstein-
bruchs Gräfenberg der Fa. Bärnreuther + Deuerlein Schotter-
werke GmbH & Co. KG, Dillberg 3, 92353 Postbauer-Heng, 

Bekanntmachung

gemäß § 5 Abs. 2 UVPG

Die Fa. Bärnreuther + Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG, 
im Folgenden Fa.  Bärnreuther + Deuerlein bzw. Antragstellerin 
genannt, hat unter Vorlage der erforderlichen Antrags- und Planun-
terlagen beim Landratsamt Forchheim Antrag auf Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für wesentliche Ände-
rungen ihres seit vielen Jahren bestehenden Kalksteinbruchs in den 
Gemarkungen Gräfenberg, Walkersbrunn und Guttenburg gestellt. 
Folgende Änderungen wurden beantragt:

1.) Änderung der Rekultivierung und landschaftspflegerischen Be-
gleitplanung in den bereits genehmigten Abbau- und Renaturie-
rungsabschnitten A/R I bis A/R VIII,

2.) Änderung der Verfüllung in den o. a. Steinbruchflächen durch 
Anpassung der Verfüllkategorie und des Verfüllmaterials gem. 
Verfüll-Leitfaden von Kategorie A (Z 0-Material) nach C1 (Z 0- bis 
Z 1.2-Material),

3.) geringfügige Erweiterung des Steinbruchs um rd. 0,46 ha durch 
Eingliederung (Flächenarrondierung) des Grundstücks Fl.Nr. 634, 
Gemarkung Guttenburg. 

Die beantragten Änderungen betreffen im Wesentlichen die Flä-
chen der drei letzten Steinbrucherweiterungen in den Abbau- und 
Renaturierungsabschnitten A/R I bis A/R VIII, die mit Bescheiden 
des Landratsamtes Forchheim vom 20.06.1997 (A/R I, ca. 5 ha), 
vom 10.02.1999 (A/R II, ca. 3,6 ha) sowie vom 30.10.2006 (A/R III 
bis A/R VIII, ca. 20,1 ha) immissionsschutzrechtlich genehmigt 
wurden.  

Die Flächen dieser Abbau- und Rekultivierungsabschnitte liegen 
innerhalb des im Regionalplan Oberfranken-West ausgewiesenen 
Vorranggebiets für die Kalksteingewinnung und sind auch weitge-
hend identisch mit den Flächen, die im Rahmen des von der Regie-
rung von Oberfranken im Jahre 1992 durchgeführten Raumord-
nungsverfahrens für die zuletzt geplante Steinbrucherweiterung 
landesplanerisch positiv beurteilt worden sind. 

Mit der Maßnahme unter lfd. Nr. 1.) wird das Auffüllvolumen in 
den A/R I bis A/R VIII gegenüber der bisherigen Planung opti-
miert. Geplant ist eine zusätzliche Verfüllung von offenen Stein-
bruchsohlenflächen (ca. 4,72 ha in A/R I und A/R II) sowie eine 
teilweise Änderung der Auffüllhöhen, wodurch sich die Gesamt-
verfüllmenge auf 2,5 Mio. m3 erhöht.

Mit der geplanten Maßnahme unter Nr. 2.) wird im Landkreis 
Forchheim erstmals eine lokale Einrichtung zur Verwertung von 
Bodenaushub mit Zuordnungswerten bis zu Z 1.2 geschaffen. Da-
mit wird der geogenen Situation im Landkreis sowie dem dringen-
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öffentlicher Belange und Fachbehörden haben dem Vorhaben zuge-
stimmt bzw. keine grundsätzlichen Einwendungen dagegen erho-
ben.   

Im Ergebnis hat das Landratsamt Forchheim nach überschlägiger 
Prüfung unter Beachtung der vorliegenden Sachverständigengut-
achten und Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie 
unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Krite-
rien gem. § 5 Abs. 1 UVPG festgestellt, dass durch das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten 
sind, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären, und dass für 
das Vorhaben damit auch keine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen 
des Bundes und der Länder über den Zugang zu Umweltinformati-
onen zugänglich. Außerdem wird die Feststellung, dass für das Vor-
haben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht besteht, im Amtsblatt für den Landkreis 
Forchheim und in den Amtlichen Nachrichten und Mitteilungen der 
Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg öffentlich bekannt gegeben. 
Die Feststellung ist nach § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig an-
fechtbar.

Ebermannstadt, 23.06.2020

gez.

Körner

Regierungsrätin

8.

1.
K r a f t l o s e r k l ä r u n g

eines Sparkassenbuches
Nach Durchführung des Aufgebotsverfahren gem. Art. 33 ff des 
Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB wurde durch die 
Sparkasse Forchheim folgendes Sparkassenbuch gemäß Art. 39 des 
Bayerischen Ausführungsgesetzes zum BGB für kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch Nr.:

3211088202 (sofern die aufgrund einer EDV-Umstellung neue 
Nummer bereits im Sparbuch erfasst ist), bzw.

1088202 (sofern die neue Nummer noch nicht im Sparbuch erfasst 
ist).

Forchheim, 18.06.2020

Sparkasse Forchheim

– Vorstand –

Dr. Maier            Reinsch

–––––––

Sparkasse Forchheim

 

 
Die Regierung von Oberfranken sucht zur Deckung des Perso-
nalbedarfes des Gesundheitsamtes im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie zur befristeten Einstellung zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt für das Landratsamt Forchheim mehrere 
 

Mitarbeiter (m/w/d) zur Ermitt-
lung/Nachverfolgung von Kontaktpersonen und 

Unterstützung des Gesundheitsamtes 
 
Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Vorausset-
zungen, die Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden 
Sie auf unserer Homepage unter:  
www.landkreis-forchheim.de/karriere  

 


